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Gefahrlosigkeit nicht garantiert
Ein Autofahrer befuhr bei starkem Schneefall die Autobahn. In der Ausfahrt geriet er wegen Schneeglätte in Schleudern und prallte mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke. Die Ausfahrt befand sich zu diesem Zeitpunkt in noch ungeräumten Zustand.

Der Autofahrer verlangte von der räumpflichtigen Behörde Ersatz seines erlittenen Sachschadens, was diese jedoch ablehnte.

Das Oberlandesgericht Bamberg gab der Behörde Recht und wies den Anspruch des Autofahrers zurück. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass eine völlige Gefahrlosigkeit der Strassen mit zumutbaren Mitteln nicht zu erreichen sei. Dementsprechend hätten die Autofahrer gegen die ordnungspflichtige Behörde auch keinen entsprechenden Anspruch auf Stellung der Gefahrlosigkeit. Stattdessen müsse jeder Autofahrer selbstverantwortlich den jeweiligen Strassenzustand beachten und seine Fahrweise darauf einstellen.
Erst wenn die Behörde grob fahrlässig ihre Räumungspflicht vernachlässigt und damit nachweislich schuldhaft handelt, findet die Selbstverantwortung des Autofahrers also ihre Grenze.

(Oberlandesgericht Bamberg, Aktenzeichen 5 U 151/09)
